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EU-weite Volkszählung 2010/11: Stand der Vorbereitungs-
arbeiten in Deutschland und auf europäischer Ebene 
Die Europäische Union plant für das Jahr 2010/11 eine 
gemeinschaftsweite Volkszählung. Aller Voraussicht nach 
wird diese kommende EU-weite Zählungsrunde auf der 
Basis einer EU-Verordnung stattfinden, sodass ein Zensus 
auch für Deutschland verbindlich angeordnet werden 
wird. Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vom 
11. November 2005 enthält bereits die Ankündigung, 
dass Deutschland sich an der auf EU-Ebene anstehenden 
Zensusrunde 2010/11 beteiligen wird. Darüber hinaus ha-
ben sich – vor dem Hintergrund der für die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte anstehenden politischen und ge-
sellschaftlichen Herausforderungen – Politiker fast aller 
Parteien für eine neue Volkszählung in Deutschland aus-
gesprochen. 

Der folgende Beitrag informiert darüber, wozu Volkszäh-
lungen überhaupt gebraucht werden und weshalb eine 
neue Volkszählung – gerade auch in Deutschland – not-
wendig ist. Hinsichtlich der Volkszählungsmethode steht 
in Deutschland aller Voraussicht nach ein Paradigmen-
wechsel an: Bei der letzten Volkszählung in Deutschland 
wurde noch jeder Haushalt befragt. Seither wird an Ver-
fahren gearbeitet, mit denen Volkszählungsdaten so weit 
als möglich aus vorhandenen Registern gewonnen wer-
den können. Was sind die Hintergründe für den Metho-
denwechsel, wie könnte der künftige Zensus aussehen 
und wie ist der derzeitige Stand der Vorbereitungsarbei-
ten in Deutschland und auf EU-Ebene? 

Wozu dienen Volkszählungen? 

Volkszählungen liefern Informationen über die Zahl und 
die demografische und sozioökonomische Struktur der 
Bevölkerung, der Erwerbstätigen, der Haushalte und der 
Familien. Die im Rahmen von Volkszählungen üblicher-
weise gleichzeitig erhobenen Wohnungs- und Gebäude-
daten liefern Informationen über die Wohnsituation der 
Bevölkerung, Haushalte und Familien, aber auch Bestands-
daten zu Gebäuden und Wohnungen. Volkszählungsda-
ten dienen somit als Grundlage für Entscheidungen und 
Planungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Nut- 
zer von Volkszählungsdaten sind die politischen Entschei-
dungsträger in Bund, Ländern und Gemeinden, zuneh-
mend aber auch die Europäische Union. Auch für die 
Wirtschaft, die Verwaltung, die Wissenschaft und die in-
teressierte Öffentlichkeit sind Zensusergebnisse eine un-
verzichtbare Datengrundlage. Um zu veranschaulichen, 
wozu die Informationen aus Volkszählungen gebraucht 
werden, hier einige Beispiele: 

Herausragendes Ziel eines Zensus ist die Feststellung 
der amtlichen Einwohnerzahl in Bund, Ländern und 

Gemeinden. Die amtliche Einwohnerzahl dient unter 
anderem als Bemessungsgrundlage für den horizonta-
len und vertikalen Finanzausgleich. Die letzte Volkszäh-
lung, die 1987 durchgeführt wurde, führte zu nachhal-
tigen Korrekturen im Länderfinanzausgleich und im kom-
munalen Finanzausgleich. 

Die amtliche Einwohnerzahl wird ferner als Richtgröße 
für die Einteilung der Bundestagswahlkreise, für die 
Berechnung der Zahl der Stimmen der Länder im Bun-
desrat und für die Berechnung der Zahl der Sitze in 
den Gemeinderäten genutzt. 

Volkszählungsdaten werden als Auswahlgrundlage und 
Hochrechnungsrahmen für amtliche und nichtamtliche 
Stichprobenerhebungen sowie als Basis für Fortschrei-
bungen verwendet. So dienen Volkszählungsergebnis-
se beispielsweise mit als Auswahlgrundlage für den 
Mikrozensus, die größte amtliche Haushaltsbefragung 
in Deutschland. 

Warum ist eine neue Volkszählung notwendig? 

Die Ergebnisse von Volkszählungen werden bis zur nächs-
ten Zählung mit Ergebnissen von laufenden Statistiken 
fortgeschrieben und durch Stichprobenerhebungen er-
gänzt. So wird beispielsweise die amtliche Bevölkerungs-
zahl, die bei Volkszählungen erhoben wird, im Rahmen 
der laufenden Bevölkerungsfortschreibung durch die Zahl 
der Geburten, der Sterbefälle, der Zu- und Fortzüge fort-
geschrieben. Sowohl die Fortschreibungsergebnisse als 
auch die auf Volkszählungsergebnissen basierenden Stich-
proben werden jedoch mit zunehmender zeitlicher Dis-
tanz zum Volkszählungsstichtag zwangsläufig immer un-
genauer, da Fehler in der Fortschreibung und in der Ak-
tualisierung der Stichproben im Laufe der Jahre kumulie-
ren. Aus diesem Grund ist in der Regel etwa alle 10 Jahre 
ein neuer Zensus notwendig. So fordert auch die Europä-
ische Union ihre Mitgliedstaaten auf, im Turnus von etwa 
10 Jahren Volkszählungen durchzuführen. 

Im früheren Bundesgebiet fand die letzte Volkszählung 
1987, in der damaligen DDR im Jahr 1981 statt. Seither 
gab es einschneidende Veränderungen in Deutschland: 
Im Jahr 1990 war die deutsche Wiedervereinigung, in de-
ren Folge eine erhebliche Binnenwanderung zu beobach-
ten war. Ferner hat Deutschland im Laufe der 90er-Jahre 
eine starke Zuwanderung von außen erlebt; auch ist die 
europäische Integration weiter vorangeschritten. Darüber 
hinaus hat sich der demografische Wandel durch weiter 
sinkende Geburtenraten und steigende Lebenserwartung 
dramatisch beschleunigt. Neue und zuverlässige Informa-
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tionen über die Bevölkerung, die Erwerbsbeteiligung und 
den Wohnungsmarkt sind somit unentbehrlich. 

Methodenwechsel: Von der klassischen „Vollerhebung“ 
zum registergestützten Zensus 

Die bisherigen Volkszählungen in Deutschland wurden als 
so genannte „Vollerhebungen“ durchgeführt. Das heißt, 
die benötigten Daten wurden im Rahmen einer persönli-
chen oder schriftlichen Befragung aller Haushalte direkt 
bei den Bürgern erfragt. Diese methodische Vorgehens-
weise führt zu hoher Ergebnisgenauigkeit, produziert Er-
gebnisse in tiefer fachlicher und räumlicher Gliederung 
und ermöglicht eine Auswertung der Daten für unter-
schiedlichste Fragestellungen. 

Klassische Volkszählungen mit Befragung aller Bürgerin-
nen und Bürger sind allerdings teuer und aufwändig. So 
kostete die Volkszählung des Jahres 1987 im früheren 
Bundesgebiet nahezu 1 Mrd. DM. Allein für die Durch-
führung der Erhebung waren bundesweit rund 500 000 
Erhebungsbeauftragte im Einsatz. Die Kosten einer neuen 
Zählung in dieser Form werden auf rund 1 Mrd. Euro 
geschätzt. Die letzte Volkszählung der herkömmlichen Art 
1987 führte außerdem in der Bevölkerung zu erheblichen 
Akzeptanzproblemen. Es wurden datenschutzrechtliche 
Bedenken geäußert und darauf hingewiesen, dass bevöl-
kerungs- und erwerbsstatistische Daten zumindest teil-
weise bereits in Verwaltungsregistern vorlägen. 

Vor dem Hintergrund der Planungen der Europäischen 
Union, im Jahr 2001 eine gemeinschaftsweite Volks- und 
Wohnungszählung durchzuführen, sprachen sich in den 
1990er-Jahren sowohl die Bundesregierung unter Helmut 
Kohl als auch die unter Gerhard Schröder aus Kosten- 
und Akzeptanzgründen gegen eine herkömmliche Volks-
zählung nach dem Vorbild der Volkszählung von 1987 
aus. Stattdessen sollte – mit dem Ziel, Kosten zu sparen 
und die Belastung der Bevölkerung durch primärstatisti-
sche Erhebungen möglichst gering zu halten – ein Me-
thodenwechsel von einer Volkszählung mit Befragung al-
ler Bürgerinnen und Bürger zu einer hauptsächlich regis-
tergestützten Datengewinnung vorbereitet werden. 

Welche Register können für einen registergestütz-
ten Zensus genutzt werden? 

Zu den üblicherweise bei Volkszählungen erhobenen Da-
ten gehören im Wesentlichen demografische Grunddaten 
(Alter, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit etc.), 
Daten zur Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung, zum Bil-
dungsstand, zur Pendlerstruktur sowie Gebäude- und 
Wohnungsdaten. 

Als Datenquelle für demografische Grunddaten könnten 
im Rahmen eines registergestützten Zensus die Einwoh-
nermelderegister dienen. Für erwerbsstatistische Grund-
daten wären die Dateien der Bundesagentur für Arbeit, 
also die Datei der sozialversicherungspflichtig Beschäftig- 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2004):
Ergebnisse des Zensustests.
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ten und die Arbeitslosendatei eine mögliche Quelle. In-
formationen über Beamte, Richter und Soldaten ließen 
sich dezentral geführten Registern bei den Besoldungs- 
und Versorgungsstellen der öffentlichen Arbeitgeber ent-
nehmen. 

Allerdings liegen in Deutschland nicht alle so genannten 
„zensustypischen Merkmale“ in Registern vor: So müss-
ten zum Beispiel Informationen über Selbstständige, die 
Bildungsabschlüsse der Bevölkerung oder das Pendlerver-
halten auch bei einem registergestützten Zensus primär-
statistisch, das heißt mittels Befragung der Bevölkerung, 
ermittelt werden, weil zu diesen Informationen keine Re-
gister vorhanden sind. 

Auch für Gebäude- und Wohnungsdaten gibt es in Deutsch-
land keine flächendeckenden Register. Diese Daten müs-
sen auch bei einem registergestützten Zensus durch pri-
märstatistische Erhebungen gewonnen werden. Traditio-
nell wurden bei früheren Volkszählungen in Deutschland 
Gebäudedaten beim Eigentümer und Wohnungsdaten 
bei den Haushalten erfragt. Vor dem Hintergrund, dass 
bei einer zukünftigen Volkszählung auf eine flächende-
ckende Befragung von Haushalten verzichtet werden soll, 
könnten auch die Wohnungsdaten (zum Beispiel Daten 
zur Miete, Wohnfläche oder Ausstattung der Wohnung) 
bei den Eigentümern erfragt werden. 

Informationen über Zahl, Größe und Struktur der Haus-
halte und Familien sind wichtige Informationen für die 
Beschreibung und Analyse der sozialen und wirtschaftli-
chen Situation unserer Gesellschaft. Während diese Infor-
mationen bei einer herkömmlichen Volkszählung durch 
die flächendeckende Befragung aller Haushalte ermittelt 
werden, muss bei einem registergestützten Zensus die 
Zusammenfassung von Einzelpersonen zu Haushalten durch 
Zusammenführung der Informationen aus den Meldere-
gistern und den Ergebnissen einer Gebäude- und Woh-
nungszählung (Haushaltegenerierung) gewonnen werden. 

Einleitung des Methodenwechsels: Zensustest 2001 
bis 2003 

Eingeleitet wurde der Methodenwechsel von einer tradi-
tionellen Volkszählung zu einem registergestützten Zen-
sus mit dem Gesetz zur Vorbereitung eines registerge-
stützten Zensus vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S.1882). Mit 
dem Zensusvorbereitungsgesetz wurden die Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder vom Gesetzgeber be-
auftragt einen „Zensustest“ durchzuführen, in dem der 
angestrebte Methodenwechsel durch eingehende Prü-
fungen der Qualität der relevanten Register und der Ver-
fahren zur statistischen Korrektur von Dateien und der 
Haushaltegenerierung vorbereitet werden sollte. Mit dem 
Zensustest sollten im Wesentlichen über folgende Sach-
verhalte zuverlässige Erkenntnisse erlangt werden: 

Die Qualität der Melderegister im Hinblick auf Über- 
und Untererfassungen, 

den Wirkungsgrad von Verfahren zur statistischen Be-
reinigung der Melderegister um Übererfassungen, Fehl-
bestände und so genannte Mehrfachfälle (das heißt 
Personen, die fälschlicherweise mehr als einmal mit 
Haupt- bzw. alleinigem Wohnsitz gemeldet sind), 

die Unterschiede in den Ergebnissen zwischen einer 
postalischen Erhebung von Wohnungsdaten bei den 
Gebäudeeigentümern und deren Erhebung durch eine 
direkte Befragung der Haushalte, 

die Möglichkeit einer maschinellen Generierung von 
Haushaltszusammenhängen, 

die Nutzungsmöglichkeiten und die Qualität der Datei-
en der Bundesagentur für Arbeit. 1)

Ergebnisse des Zensustests 

Zentrales Ergebnis des Zensustests war, dass ein register-
gestützter Zensus in Deutschland grundsätzlich machbar 
ist und sich die im Zensusvorbereitungsgesetz vorgesehe-
nen statistischen Methoden und Verfahren als geeignet 
erwiesen haben. Allerdings hat sich gezeigt, dass die im 
Zensustest angewandten Methoden zur statistischen Be-
reinigung der Melderegister nicht ausreichend waren. 

Im Bundesdurchschnitt enthielten die Melderegister durch-
schnittlich 4,1 % Karteileichen (das heißt Personen, die 
im Melderegister verzeichnet sind, jedoch nicht mehr in 
der Gemeinde wohnhaft sind) und 1,7 % Fehlbestände 
(das heißt Personen, die in der Gemeinde wohnen, aber 
nicht in der Gemeinde gemeldet sind). Mit zunehmender 
Gemeindegrößenklasse wachsen sowohl die Karteileichen-
anteile als auch die Fehlbestandsraten (siehe Tabelle). Nach 
allen Bereinigungsschritten enthielten die Melderegister-
daten noch immer 1,8 % Karteileichen. Die Melderegister 
als Grundlage belastbarer amtlicher Einwohnerzahlen müs-
sen noch stärker korrigiert werden. 

Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder ha-
ben daraufhin Modelle eines zukünftigen Zensus entwi-
ckelt, die auf den im Zensustest erprobten Methoden 
aufbauen und – zur weiteren statistischen Korrektur der 
Einwohnerzahlen und zur Bereitstellung nicht in den Re-
gistern vorhandener Daten – um Stichprobenerhebungen 
ergänzt werden könnten. 

Vorgehensweise bei einem künftigen Zensus 

Ein registergestützter Zensus könnte aus folgenden Basis-
bausteinen bestehen (Schaubild):

1) Für eine detaillierte Darstellung der Konzeption des Zensustests siehe: Lauer, 
Thomas/Werner, Joachim: Der Zensustest 2001 – Prüfung neuer Methoden als Al-
ternative für eine Volkszählung, in: Baden-Württemberg in Wort und Zahl 11/ 
2001, S. 545 bis 561. 
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Abfrage und Verarbeitung der Daten der Melderegister 
aller 13 811 Gemeinden bundesweit zu zwei Stichta-
gen. Die Lieferung der Melderegisterdaten zu zwei Stich-
tagen ist notwendig, um fluktuationsbedingte Regis-
terüberhänge bereinigen zu können. Zugleich werden 
die Melderegister auf Mehrfacheintragungen überprüft. 
Beide Maßnahmen dienen einer stichtagsgenauen Er-
mittlung der Bevölkerungszahlen. 

Befragung von Personen, die bei der oben genannten 
Mehrfachfallprüfung als Dubletten erkannt wurden und 
bei denen der Hauptwohnsitz maschinell nicht fest-
stellbar ist. Der Zensustest ergab hier eine Größenord-
nung von ca. 500 000 Personen bundesweit. 

Abfrage und Verarbeitung von Daten der erwerbssta-
tistischen Register (Dateien der Bundesagentur für Ar-
beit, Register der Öffentlichen Verwaltung) für rund 
36,5 Mio. Erwerbspersonen, um Informationen zur Struk-
tur der Beschäftigten und der Arbeitslosen sowie zur 
Erwerbsbeteiligung bereitstellen zu können. 

Postalische Gebäude- und Wohnungszählung bei rund 
17 Mio. Gebäude- und Wohnungseigentümern zur Er-
hebung von Informationen über Gebäude und Woh-
nungen. Da es in Deutschland keine flächendeckenden 
Register zu kleinräumigen Bestands- und Strukturdaten 
für Gebäude und Wohnungen gibt, führt eine postali-
sche Befragung bei den Gebäude- und Wohnungsei-
gentümern zu einer erheblichen Verminderung des Be-
fragungsaufwands gegenüber einer ansonsten erfor-
derlichen Befragung aller Haushalte in Deutschland. 

Primärstatistische Erhebung von rund 2 Mio. Personen 
in Anstalten und Sondergebäuden wie zum Beispiel 
Studentenwohnheime, da es für diese Gebäude erfah-
rungsgemäß eine sehr hohe Fehlerrate in den Melde-
registern gibt, die sich durch direkte Befragung redu-
zieren lässt. 

Durchführung einer maschinellen Haushaltegenerie-
rung für 38,5 Mio. Haushalte auf der Grundlage der 
Daten der Melderegister und der wohnungsstatistischen 
Merkmale. 

Zur Verbesserung der Qualität der amtlichen Einwohner-
zahlen könnte die Einbindung einer ergänzenden Stich-
probenerhebung beitragen. Der Grundgedanke ist, in den 
Gemeinden – zusätzlich zur Auswertung der Melderegis-
ter – auf Stichprobenbasis eine Befragung von Personen 
durchzuführen, um Karteileichen- und Fehlbestandsraten 
für die einzelne Gemeinde zu ermitteln und die mit den 
Basisbausteinen festgestellte Einwohnerzahl der Gemein-
de zu korrigieren. Das Instrument der Stichprobenerhe-
bung eröffnet zudem prinzipiell die Möglichkeit, Daten 
über weitere zensustypische Merkmalsbereiche zu erhe-
ben, die nicht in Registern vorliegen wie zum Beispiel 
Selbstständige, Quellen des Lebensunterhalts, Bildungs-
stand und Pendlerstruktur. 

Die ergänzende Stichprobe könnte in allen Gemeinden 
oder erst ab einer bestimmten Gemeindegröße durchge-
führt werden. Bei der Auswahl eines Verfahrens muss das 
Gebot der Gleichbehandlung hinsichtlich des Verfahrens  

Wirkungsgrad der im Zensustest erprobten Bereinigungsmaßnahmen nach Bundesländern und Gemeindegrößenklassen

Karteileichenrate Fehlbestandsrate

Baden-Württemberg 3,0               1,0 2,1 1,7 –
Bayern 3,5               1,8 2,6 2,2 –
Berlin 8,1               2,7 6,3 5,8 –
Brandenburg 3,7               1,0 2,5 1,9 –
Bremen 5,6               2,0 4,2 3,6 –
Hamburg 7,1               2,9 6,0 5,4 –
Hessen 4,6               2,4 3,6 2,9 –
Mecklenburg-Vorpommern 4,0               2,1 2,6 1,2 –
Niedersachsen 3,3               1,1 2,6 1,8 –
Nordrhein-Westfalen 4,3               2,0 3,0 2,4 –
Rheinland-Pfalz 3,2               1,3 2,1 1,6 –
Saarland 7,9               2,5 6,9 6,3 –
Sachsen 2,6               1,0 1,5 0,9 –
Sachsen-Anhalt 3,7               1,5 2,7 2,2 –
Schleswig-Holstein 6,2               3,1 3,7 2,9 –
Thüringen 2,6               1,3 1,6 1,1 –

Deutschland 4,1               1,7 2,9 2,3 1,8

            unter  10 000 2,8               1,3 2,0 1,4 –
  10 000  bis   50 000 3,5               1,3 2,5 1,9 –
  50 000  bis 800 000 4,9               2,1 3,4 2,8 –
800 000  und mehr 7,6               3,0 6,0 5,4 –

Gemeinden mit … bis unter … Einwohnern

Karteileichenrate nach
weiterer Bereinigung

durch Haushalte-
generierung

%

Bundesländer
Gemeindegrößenklassen

Bundesland

Fehlerraten der
unbereinigten Melderegister

Karteileichenrate
ohne temporäre

Karteileichen

Karteileichenrate nach
weiterer Bereinigung

durch Mehrfach-
fallprüfung

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2003): Ergebnisse des Zensustests.
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der Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen gegen-
über den Kosten und der Verhältnismäßigkeit der Mittel 
abgewogen werden. Die Einbeziehung aller Gemeinden 
würde dazu führen, dass die Belastung der Bevölkerung 
durch primärstatistische Erhebungen und damit auch die 
Kosten deutlich steigen würden. 

Da die Fehlerquoten in den Melderegistern der kleinen 
Gemeinden relativ gering sind und mit zunehmender Ge-
meindegröße ansteigen, könnte die ergänzende Stichpro-
benerhebung zur statistischen Bereinigung der Meldere-
gister auf die Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwoh-
nern beschränkt werden. In den kleineren Gemeinden 
wird die statistische Bereinigung der Register über die Kor-
rekturverfahren der Basisbausteine als ausreichend erach-
tet. 

Die Erhebung zusätzlicher Merkmale ist ebenfalls mög-
lich; diese könnten dann allerdings nur für Gemeinden ab 
10 000 Einwohnern auf Gemeindeebene nachgewiesen 
werden. Mit dem in Deutschland im Rahmen der amtli-
chen Statistik noch nicht erprobten Verfahren der „Small-
Area-Estimation“ soll versucht werden, Daten auch für 
Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern bzw. un-
terhalb der Gemeindeebene zu produzieren. Die Einsatz-
möglichkeiten dieses Verfahrens werden – unter Einbezie-
hung der Wissenschaft – im Rahmen der Vorbereitungs-
arbeiten zum nächsten Zensus untersucht. 

Ein registergestützter Zensus auf der Basis der vorgenann-
ten Bausteine kann kleinräumig demografische Grundda-
ten, erwerbsstatistische Daten über sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte, Beamte und Arbeitslose sowie Ge-
bäude- und Wohnungsdaten bereitstellen. Daten, die nicht 
in Registern vorliegen, müssen primärstatistisch erhoben 
werden. Die Kosten dieses Modells werden aus heutiger 
Sicht auf bundesweit rund 340 Mio. Euro geschätzt (Über-
sicht).

Stand der Vorbereitungsarbeiten für einen register-
gestützten Zensus 2010/11 in Deutschland … 

Die Ergebnisse des Zensustests wurden in einem Bericht 
der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zu-
sammengefasst 2) und Ende 2003 den Dienstaufsichtsbe-
hörden der Statistischen Ämter zugeleitet. Die Ständige 
Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 
(IMK) hat sich in ihren Sitzungen im Juli 2004 und No-
vember 2004 eingehend mit dem Bericht der Statisti-
schen Ämter des Bundes und der Länder über die Ergeb-
nisse des Zensustests beschäftigt und folgende Beschlüs-
se gefasst: 

1. Der nächste Zensus in Deutschland soll nicht mehr in 
Form einer traditionellen Volkszählung, sondern regis- 
tergestützt durchgeführt werden. 

2. Die Statistischen Ämter in Bund und Ländern wurden 
beauftragt, die methodischen Vorarbeiten für einen re- 
gistergestützten Zensus mit Priorität fortzuführen. 

Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder ha-
ben aufgrund dieses Auftrags im März 2005 ein Projekt 
zur Vorbereitung eines registergestützten Zensus gestar-
tet. In den Jahren 2005 bis 2007 sollen die methodi-
schen, organisatorischen und rechtlichen Grundlagen für 
die Durchführung eines registergestützten Zensus in Deutsch-
land im Jahre 2010/11 geschaffen werden. Ausgangs-
punkt ist die im Abschlussbericht des Zensustests emp-
fohlene Modellvariante „Registergestützter Zensus“ in al-
len Gemeinden und Stichprobe (zur statistischen Bereini-
gung und zur Erhebung zusätzlicher Merkmale) nur in Ge-
meinden mit 10 000 und mehr Einwohnern. Aufgaben-
schwerpunkte sind vor allem die Verbesserung der Er- 
gebnisermittlung in tiefer regionaler Gliederung und die 

2) Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Ergebnisse des Zensustests, in: 
Wirtschaft und Statistik 8/2004, S. 813 bis 833. 

Zensusmodelle im Vergleich

Erhebungmethode
Kosten in
Mio. Euro

Befragungsumfang Vorteile Nachteile

Klassische Volkszählung 1 020        82,5 Mio. Personen Bereitstellung aller zensustypi-
schen Merkmale flächendeckend

bis auf Baublockebene 1)

Hohe Kosten
Eventuell Akzeptanzprobleme

Registergestützer Zensus in
allen Gemeinden (Mit Stichproben
zur Korrektur der Melderegister
in Gemeinden mit 10 000 und
mehr Einwohnern und Erhebung
zusätzlicher Merkmale) 

340 27,1 Mio. Personen 2) (davon
entfallen allein 17 Mio. Personen
auf die postalische Gebäude- und
Wohnungszählung, da keine ent-
sprechenden Register verfügbar)

Deutlich geringerer Befragungs-
umfang,
deutlich geringere Kosten als
klassische Volkszählung

Zusätzliche zensustypische Merk-
male nur für Gemeinden ab

10 000 Einwohnern 3)

1) Als „zensustypische Merkmale“ gelten folgende im Rahmen der Volkzählungen 1987 erhobenen Merkmale: Demografische Grunddaten, Haushalte und Familien, Ge-
bäude und Wohnungen, Erwerbsbeteiligung und Erwerbstätigkeit (Beruf, Branche), überwiegender Lebensunterhalt, Bildung, Pendlerverhalten. 
2) Davon: 17 Mio. Personen bei postalischer Gebäude- und Wohnungszählung, ca. 0,5 Mio. bei Mehrfachfallprüfung, 2 Mio. Personen in Anstalten, 1,7 Mio. Personen im
Rahmen der Haushaltegenerierung und 5,9 Mio. Personen im Rahmen der Stichprobenerhebungen. 
3) Mit dem in Deutschland im Rahmen der amtlichen Statistik noch nicht erprobten Verfahren der „Small-Area-Estimation“ soll versucht werden, Daten auch für Ge-
meinden mit weniger als 10 000 Einwohnern bzw. unterhalb der Gemeindeebene zu produzieren. Dieses Verfahren soll im Rahmen des Projekts „Vorbereitung des künf-
tigen Zensus“ untersucht werden. 
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Verbesserung der statistischen Verfahren zur Qualitäts-
verbesserung der Melderegister. 

Für einen erfolgreichen Methodenwechsel vom traditio-
nellen Volkszählungskonzept zu einem registergestützten 
Zensus ist allerdings auch eine physische und damit nach-
haltige Verbesserung der Qualität der Melderegister von 
zentraler Bedeutung. Seitens der Innenministerkonferenz 
wurden deshalb die zuständigen Stellen in Bund und Län-
dern, insbesondere im Bereich des Meldewesens aufgeru-
fen, an einer nachhaltigen Verbesserung der Melderegis-
ter mitzuarbeiten. Als Möglichkeiten für eine physische 
Verbesserung der Melderegister wurden unter Anderem 
folgende Maßnahmen genannt: 

Die Optimierung der Arbeitsabläufe im Meldewesen, 

konsequente Anwendung des Instrumentariums des 
§ 4a Melderechtsrahmengesetzes, 

Realisierung der „Vernetzung“ der Melderegister, 

Realisierung der ID-Nummer für Besteuerungsverfahren. 

… und auf europäischer Ebene 

Das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) 
hat im Herbst 2005 den Entwurf einer Rahmenverord-
nung des Europäischen Parlaments und des Rates für 
Volks- und Wohnungszählungen vorgelegt. Damit wird 
voraussichtlich im Jahr 2007 eine Rechtsgrundlage vorlie-
gen, die alle Mitgliedstaaten der EU verpflichtet, im Jahr 
2010/11 eine Volkszählung durchzuführen. 

Die Rahmenverordnung sieht so genannte „Freiheiten“ 
und verbindliche Vorgaben vor. Zu den „Freiheiten“ ge-
hören unter anderem die Wahl der Datenquellen und der 
Methoden. Den Mitgliedstaaten wird damit freigestellt, 
ob sie eine traditionelle Vollerhebung, einen Registerzen-
sus auf der Basis vorhandener Verwaltungsregister ode-
randere Volkszählungsvarianten wählen. Verbindlich vor  

gegeben sind in der Rahmenverordnung bisher unter an-
derem die Periodizität (alle 10 Jahre zu Beginn einer De-
kade sollen Volkszählungen stattfinden), ein einheitliches 
Bezugsjahr für alle Datenquellen und der Liefertermin. 
Die Volkszählungsergebnisse sollen 24 Monate nach dem 
Erhebungsstichtag an Eurostat geliefert werden. Die Liste 
der zu liefernden Merkmale sowie verbindliche Vorgaben 
hinsichtlich der fachlichen und räumlichen Tiefe werden 
derzeit noch erarbeitet, sollen aber in die EU-Verordnung 
mit aufgenommen werden. 

Ausblick 

Lange Zeit fanden die Befürworter einer neuen Volkszäh-
lung kein Gehör im politischen Raum. Vor dem Hinter-
grund der für die Zukunft zu erwartenden Herausforde-
rungen wie zum Beispiel dem demografischen Wandel ist 
mittlerweile die Erkenntnis gewachsen, dass genaues Da-
tenmaterial eine wesentliche Grundlage für sinnvolles po-
litisches Handeln darstellt. Selbst frühere Volkszählungs-
gegner sind mittlerweile unter den Befürwortern einer 
neuen Zählung. Die Beschlüsse der Innenministerkon-
ferenz und die Ankündigung im Koalitionsvertrag der 
schwarz-roten Bundesregierung, wonach die EU-weite Zen-
susrunde mit möglichst geringen Belastungen für die Bür-
gerinnen und Bürger durchgeführt werden soll, weisen 
darauf hin, dass in Deutschland ein Paradigmenwechsel 
von einer klassischen Volkszählung zu einem registerba-
sierten und mit Stichproben ergänzten Zensus sehr wahr-
scheinlich ist. Nichtsdestotrotz steht eine politische Ent-
scheidung für ein künftiges Zensusmodell noch aus. Der 
methodische Wechsel hätte durchaus Vorteile: Ein Regis-
terzensus ist wesentlich kostengünstiger und die Belas-
tung der Bürgerinnen und Bürger ist deutlich geringer. 
Aber auch die Grenzen des Modells dürfen nicht unbe-
rücksichtigt bleiben. Ein registergestützter Zensus nach 
dem beschriebenen Modell bietet wesentlich weniger In-
formationen als eine klassische Volkszählung. 

Anmerkung: 

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 29. August 2006 hat die 
Bundesregierung die Grundsatzentscheidung getroffen, dass 
sich Deutschland an der kommenden EU-weiten Zensus-
runde 2010/2011 mit einem registergestützten Verfahren 
beteiligen wird. Die Erhebung heißt registergestützt, da 
sie im Unterschied zu einer traditionellen Volkszählung vor-
rangig Daten vorhandener Verwaltungsregister nutzen wird. 
Der oben stehende Beitrag von Frau Monika Hin, Referats-
leiterin im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg, in-
formiert über den geplanten Paradigmenwechsel und sei-
ne Hintergründe. Der Beitrag wurde in den Statistischen Mo-
natsheften Baden-Württemberg, Ausgabe 4/2006 erstmals 
veröffentlicht. Wir danken für die freundliche Abdruckge-
nehmigung.

Monika Hin M.A.
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zensus, Erwerbstätigkeit, Wohnungswesen, 

Wahlen“
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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